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Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenräts

an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Badens

im April 1953 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

( A2. 11½/0)

Die Abänderung der kirchlichen Wahlordnung betr .

Die Landessynode hat als kirchliches Gesefz
beschlossen , was folgt :

Die Wahlordnung vom 27 . 9. 1946 ( VBl . S. 39)
in der Fassung des Gesetzes vom 3. 11. 1949 ( VBl .
§̟ . 50) und von 8 7 des Gesetzes vom 26 . 4. 1051
VBl . S. 20 f ) wird folgendermaßen geändert :

Artikel 1

§ 30 der Wahlordnung erhälf folgende Fas -
sung :

„ Die Landessynode bestehf aus :
a) Landessynodalen , die nichf Pfarrer sind und

gewählt werden in der Regel aus der Mifte
der Bezirkssynoden . Jede Bezirkssynode
wählt einen Synodalen . Zählf ein Kirchen -
bezirk auf Grund der letzten Volkszählung
60 000 und mehr Seelen , so wählf die Bezirks -
synode für jedes angefangene 60 000 je einen
Weiteren Synodalen . Ist der zu Wählende
nicht schon Kirchenältester , so muß er die
Befähigung zum Aelfestenamt haben ;

b) Landessynodalen , die Pfarrer sind . Die Syno -
den der Kirchenbezirke , die 60 O000 und mehr

Seelen zählen , wählen einen Pfarrer , die
übrigen Bezirkssynoden je zwei zusammen
einen Pfarrer . Ist die Zahl dieser letztigenann -
ten Kirchenbezirke eine ungerade , so be -
stimmt der Evang . Oberkirchenrat , welcher
Kirchenbezirk ei nen Pfarrer zu wählen haf ,

o) 10 vom Landesbischof nach Anhörung des
Erweiterten Evang . Oberkirchenrats zu be -
rufenden Landessynodalen , davon einem
Mitglied der Evangelisch - theologischen Fa -
kultät der Universität Heidelberg . Diese zu
berufenden Synodalen müssen die Befähi -
gung zum Aelfestenamf haben , soweif sie
nichf Pfarrer sind . “

Artikel 2

In 8 31 wird Abs . 1 gestrichen .
Der Evang . Oberkirchenrat wird mif der

Durchführung dieses Gesefzes beauftragt .

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet .

1953 .Karlsruhe , den

Der Landesbischof :

Begründung :

1

In dem der Landessynode vorgelegten ge -
druckten Entwurf des Leitungsgesetzes ist hin -
sichflich der Zusammensefzung der Landes -
syYnode in d 4 von dem bisherigen Rechfszustand
abgewichen , indem einmal die Zahl der von
den Bezirkssynoden zu wählenden Synodalen
okten gelassen und die Zahl der vom Landes -

bischof zu ernennenden Landessynodalen auf 14
erhöht wurde . Die Motive für diesen Vorschläg

sind aus der Begründung II 5 zu ersehen . Bei
der Beratung wurden nun hier Bedenken laut ,
die damit endefen , daß in den Uebergangsbe -
stimmungen des Gesefzentwurfs ( 8 27) die die
Aenderung der Wahlordnung betreffenden Ab -
sätze 4 unde5 herausgenommen und einer er—-
neuten Prüfung durch die im April tagende SyV-

node vorbehalfen wurden . Der Entwurf des Lei -
tungsgesetfzes in der Fassung auf Grund der
zweiten Lesung durch die Landessynode àam 6. 1.
1753 enthält infolgedessen unfer Abschnitt VII ,
Uebergangsbestimmungen , keinerlei Vorschrif -
ten über Aenderung des Wahlgesefzes .

Der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat legt da -
zu diesen Gesetzentwurf vor , der Abänderun -
gen des bisherigen Wahlrechts nach zwei Rich -
tungen bringt .

1. Die Wahlordnung in der 2. Zi . geltenden
Fassung siehf vor , daß Mitglied der Bezirks -
synode und der Landessynode nur sein kann ,
wWwer Kirchenältester ist . Der Gesetzgeber ging
davon aus , daß er die prakfischen Erfahrungen
eines in der Gemeindearbeit stehenden Aelfe -
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sten bei den Enftscheidungen der Bezirkssynoden

und der Landessynode nutzbar machen will . Es

ist nun aber mehrfach bemerkt worden , daß mit

dem kirchlichen Leben eng verbundene Ge -

meindeglieder wWohl bereit wären , in die Be-
zirkssynode und vor allem auch in die Landes -
synode einzutfreten , aber nichſ die Zeit und Kraft

aufbringen können , auch das Relfestenamt in

ihrer Heimafkirchengemeinde wahrzunehmen .

Man sollfe infolgedessen prüfen , ob die Kirchen -

gemeinden nicht auch andere Gemeindeglieder

als Relfesfe in die Bezirkssynode und die Be -

zirkssynoden nicht auch Kirchenglieder , die der

Bezirkssynode nicht angehören und nicht Relte -

ste sind , in die Landessynode wählen können .

Der Erweiterte Evang . Oberkirchenraf haf der

Entscheidung dieser Fragen eine eingehende Be -

ratung zuteil werden lassen . Er meint , daß die

Belasfung mif der Mitgliedschaft in der Bezirks -

synode , die doch jährlich höchsfens 2 ein - , bis

zweitägige Sitzungen abhälf , keine so starke ist ,

als daß sie nichf vom Relfesten noch mifgetra -

gen werden könnte . Es soll also dabei bleiben ,

daß in die Bezirkssynode nur Kirchenglieder ge -
Wählt werden , die in einer Gemeinde das Aelfe -

stenamt bekleiden . Anders liegen die Dinge bei

der Landessynode , die sich voraussichflich jähr -

lich doch in 2 einwöchigen Tagungen versam -

melf . Hier können die Bedenken zu einem Teil

anerkannt werden . Grundsätzlich aber soll an

der ursprünglichen Forderung der Wahlord -

nung , daß nur Relteste Landessynodale sein

können , festgehalten werden . Denn viele Ent⸗

scheidungen , die in der Landessynode zu tref -

fen sind , verlangen letzflich doch die Kennfnis

und Erfahrung , die am besten ein Relfesfer in der

Erfüllung seines Amtes in seiner Heimafgemeinde
erlangt . Der Erweiterte Evang . Oberkirchenraf

erwärfet daher , dab auch von den Bezirkssyno -
den in der Regel Relteste in die Landessynode
entsandf werden . Durch den Zusatz „ in der Re -

gel “ bei der Neuformulierung des 8 30 der

Wahlordnung soll zum Ausdruck gebracht Wer⸗

den , daß unter besonderen Umsfänden auch

ein der Bezirkssynode nicht angehörendes Kir -

chenglied in die Landessynode entsandt wWer—

den kann . Es sollfe dies aber eine besondere

Ausnahme sein .

2. Bei den Berafungen im Rechtsausschuß und

in der Plenarsitzung der Landessynode War

man sich einig , die Mitgliederzahl der Landes -

synode um einige Landessynodale zu erhöhen ,
umstritten war nur die Modalifät der Erhöhung .
Die Erhöhung der Zahl der Synodalen sollte

nach Ansicht der einen Meinung dadurch er -

folgen , daß die Zahl der vom Landesbischof zu
Ernennenden von 10 auf 14 erhöhtf wird , nach

der àanderen Meinung dadurch , daß die Kirchen -

bezirke mit höherer Bevölkerungsziffer in der

Synode stärker vertreten werden als bisher . Der

Erweiterte Evang . Oberkirchenraf haf sich ein -

stimmig der zweiten Meinung angeschlossen ,
und der Herr Landesbischof haf hier die Bifte

ausgesprochen , daß die Zahl der von ihm zu er -
nennenden Synodalen über 10 nicht erhöht wird .

Der Entwurf siehft nun vor , daß Kirchenbezirke ,

die 60 000 und mehr Seelen zählen , für jedes an -

gefangene 60 000 je einen Landessynodalen

mehr zu wählen haben . Näch den jefzt auf

Grund kirchlicher Stafistik zur Verfügung stehen -

den Zahlen werden die Kirchenbezirke Heidel -

berg und Karlsruhe - Stadf 2 Landessynodale und

der Kirchenbezirk Mannheim 3 Landessynodale

enfsenden . Alle übrigen Kirchenbezirke haben

unter 60 000 Seelen und entsenden daher nur je

1 Landessynodalen . Darnach würde sich die Zahl

der zu wählenden Laienmifglieder um 3 erhöhen .

Die von den Bezirkssynoden zu wählenden Sy -
nodalen können künffig , wenn der Entwurf Ge —

setz wird , auch solche Gemeindeglieder sein ,

Welche nichf das Relfestenamf bekleiden , aber

die Befähigung zur Bekleidung dieses Amtes be -

sitzen müssen . Es sei aber nochmals betontf , daß

in der Regel Reltesfe zu enfsenden sind . Bei der

Festsfellung der Seelenzahl wird von den letzten

amflichen Ergebnissen der Volkszählung auszu -

gehen sein , weil nur auf diese Weise zuverläs -

sige Grundlagen zu schaffen sind . Renderf sich

im Laufe der 6- jährigen Tagungsperiode der Lan -

dessynode diese Bevölkerungszahl , so soll das

ohne Einfluß auf die Zusammensefzung der Lan -

dessynode bleiben , weil sonst eine gewisse
Unsicherheif hinsichflich der Zusammensefzung
der Landessynode eintreten würde . Es vwird

Sache des Evang . Oberkirchenrats sein , bei der

zur Durchführung der Wahlen auszugebenden

Anweisung die amflichen Zahlen anzugeben .

Die von der Landessynode gewünschfe Be -

rücksichfigung der erhöhten Seelenzahl soll sich

auch auswirken bei der Wahl der Pfarrer in die

Landessynode insofern , als diejenigen Kirchen -

bezirke , die 60 000 und mehr Seelen zählen ,

einen Pfarrer wählen . Von den übrigen Kir -

chenbezirken haben je zwei zusammen einen

Pfarrer zu entsenden .

Die bisherige Zahl der vom Landesbischof zu

berufenden Landessynodalen isf bei 10 geblie -

ben , wie auch der Entwurf der zweiten Lesung

des Leifungsgesefzes in 8 3 dies schon vorsieht .

II

Der Erweiterfe Evang . Oberkirchenrat haf sich

auch mif einer Reihe anderer Vorbringen über

die Aenderung der Wahlordnung beschäffigt . Es

ist bemängelf worden der 8 7, wonach nur der -

jenige wählen kann , der sich zur Wählerliste

eingetragen hat und aufgenommen ist . Es ist

bemängelft worden , daß nach 8 17 WO jeder

Waählvorschlag höchstens 3 Namen mehr enf⸗

halfen darf als Relftesfe zu wählen sind . Es ist

bemängelf worden , daß nach 8 22 der Wähler

die Namen der Personen , die er wählen will ,

mit forflaufenden Zahlen zu bezeichnen hatf .

Schliehlich sind auch noch gegen das Relfe -

stengelübde in seiner jetzigen Fassung Beden -

ken erhoben worden . Der Erweiterte Evang .
Oberkirchenrat ist der Meinung , daß es bei der

jetzt geltenden und hier in einigen Punkten ab -

geänderten Wahlordnung verbleiben soll . Die

Krifiker haben vielfach die Gründe , die seiner -

zeit zu den hier angefochtenen Besfimmungen

geführt haben , übersehen .
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